
VEREINSSATZUNG 

 
 
§ 1 Name, Sitz 
 

1. Der Verein führt den Namen 
 
„Schul-Förderverein der Grundschule Elmshausen“ 
 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Lautertal-Elmshausen 
 

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 
 
1. Der Schul-Förderverein sieht seine Hauptaufgabe in der Unterstützung 

der Arbeit an dieser Schule. Durch Mitgliedsbeiträge und freiwillige 
Spenden soll die Ausstattung der Grundschule Elmshausen verbessert 
und das Betreuungsangebot der Schule finanziell unterstützt werden. 
Der Verein verfolgt gemeinnützige Aufgaben und führt seine Mittel aus-
schließlich gemeinnützigen Zwecken zu. 
 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Der Satzungszweck wird insbesondere durch Spenden verwirklicht. 
 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 
 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus den Mitteln 
des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden. 
 

5. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 
bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins der Grundschule 
Elmshausen zu, die es ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden hat. 
 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche und juristische 

Person werden. 
 

2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher 
Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet werden soll. 
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3. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach seinem Er-
messen. Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem An-
tragsteller die Gründe mitzuteilen. 
 

§ 4  Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der 

Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein. 
 

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vor-
stand. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt 
werden, wobei eine Kündigungsfrist von 2 Monaten einzuhalten ist. 
 

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Über 
den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung, wobei eine 
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. 
 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 
 
1. Bei der Aufnahme in den Verein ist keine Aufnahmegebühr zu zahlen. 

Es werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzie-
rung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwie-
rigkeiten des Vereins können Umlagen erhoben werden. 
 

2. Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 

§ 6 Vorstand 
 
1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellver-

tretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Schriftführer und bis 
zu 3 Beisitzern. 
 

2. Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem 
Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatz-
meister. 
 

3. Der Verein wird durch zwei Mitglieder des vertretungsberechtigten Vor-
stands vertreten. 
 

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 
Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im 
Amt. Wiederwahl ist zulässig. 
 

§ 7 Mitgliederversammlung 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Die Ein-
ladung hierzu erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung und Ein-
haltung einer Frist von 14 Tagen. 
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Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im In-
teresse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer der-
artigen Versammlung von einem Fünftel der Mitglieder schriftlich vom Vor-
stand verlangt wird; dabei sollen die Gründe angegeben werden. 
 

§ 8 Ablauf von Mitgliederversammlungen 
 

 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-
rung vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet; ist auch dieser verhin-
dert, wählt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter. 
 
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand fest-
gelegte Tagesordnung geändert und ergänzt werden. Über die Annahme 
von Beschlussanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung mit der 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten 
als ungültige Stimmen. Zum Ausschluss von Mitgliedern und zu Satzungs-
änderungen ist eine Mehrheit von drei Viertel, zu Änderungen des Ver-
einszwecks und zur Auflösung des Vereins eine solche von drei Vierteln 
der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Abstimmungen erfolgen 
grundsätzlich durch Handaufheben; wenn ein Drittel der erschienenen 
Mitglieder dies verlangt, muss schriftlich abgestimmt werden. 

 
§ 9 Protokollierung von Beschlüssen 

 
Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung 
sowie des Abstimmungsergebnisses in einer Niederschrift festzuhalten; 
die Niederschrift ist vom Schriftführer zu unterschreiben. 

 
 
 
Lautertal, den 22.03.2010 


